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Merkblatt		
	
Konflikt	Abriss/Umbau	und	Gebäudebrüter		
	
Ausgangslage	
		
Das	Problem	ist	bekannt:	Bei	Umbauten,	Sanierungen	und	Hausabbrüchen	wird	oft	
erst	spät	oder	sogar	zu	spät	erkannt,	dass	Gebäudebrüter	von	den	Massnahmen	
betroffen	sind.	So	verschwinden	zunehmend	Nistplätze	für	Mauersegler	(Spyren),	
Mehlschwalben,	Hausseperlinge	(Spatzen)	und	anderen	an	Gebäuden	brütenden	
Vogelarten,	sowie	Säugetiere	wie	Fledermäuse.		
	
Der	Verlust	solcher	Nistplätze	muss	möglichst	geringgehalten	werden.	
	
Verschiedene	Gesetze	und	Verordnung	helfen	bei	der	Durchsetzung	dieses	Anliegens	
(siehe	Rückseite	Merkblatt).		
	
Was	ist	also	zu	tun?	 	
	

§ Soll	ein	Gebäude	während	der	Brutzeit	saniert	oder	abgerissen	werden,	mit	
den	Bauherren	und	dem	Architekten	Kontakt	aufnehmen	und	versuchen,	den	
Zeitpunkt	zu	verschieben.	Von	Vorteil	ist	es,	bereits	beim	Baugesuch	darauf	
hinzuwirken.		
	

§ Wird	ein	Gebäude	ausserhalb	der	Brutzeit	saniert	oder	abgerissen,	beim	
Eigentümer/Bauherren	einen	Ersatz	für	die	zerstörten	Nistplätze	erwirken.		
	

§ Hilfreich	dabei	könnte	ein	Nistplatzinventar	in	der	Gemeinde	sein.	Der	NVVB	
verfügt	über	einige	Kenntnisse	von	Brutplätzen	von	Gebäudebrütern.		
	

§ Die	rechtliche	Situation	betreffend	Nistplätze		
	
Mit	wenigen	Ausnahmen	(jagdbare	Arten)	sind	in	der	Schweiz	bzw.	im	Kanton	
Basel-	Landschaft	alle	Vögel	geschützt.	Alle	Gebäudebrüter	gehören	zu	den	
geschützten	Arten.	Der	Schutz	ist	über	das	Bundesgesetz	über	die	Jagd	und	
den	Schutz	wildlebender	Säugetiere	und	Vögel	(Jagdgesetz	JSG)	sowie	Gesetz	
über	die	Jagd	und	den	Schutz	wildlebender	Säugetiere	und	Vögel	(Jagdgesetz	
des	Kantons	Basel-Landschaft)	geregelt.	Was	der	Schutz	genau	bedeutet,	ist	im	
Bundesgesetz	über	den	Natur-	und	Heimatschutz	(NHG)	und	der	Kantonalen	
Artenschutzverordnung	geregelt.		
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Gesetz/Verordnung	 Artikel/Paragraph		
Bundesgesetz	über	die	Jagd	und	den	
Schutz	wildlebender	Säugetiere	und	
Vögel	(JSG)	

Art.	2	Geltungsbereich		
Dieses	Gesetz	bezieht	sich	auf	die	folgenden	in	der	
Schweiz	wildlebenden	Tiere: 	
a.	Vögel		

Art.	7	Artenschutz		
1 Alle	Tiere	nach	Art.	2,	die	nicht	zu	einer	jagdbaren	
Art	gehören,	sind	geschützt.		

4 Die	Kantone	sorgen	für	einen	ausreichenden	Schutz		
vor	Störung	

Bundesgesetz	über	den	Natur-	und	
Heimatschutz	(NHG)		

	

Art.	1	Zweck		
Dieses	Gesetz	hat	zum	Zweck: 	
d	die	einheimische	Tier-	und	Pflanzenwelt	sowie	ihre	
biologische	Vielfalt	und	ihren	natürlichen	Lebensraum	
zu	schützen;	

Verordnung	über	den	Natur-	und	
Heimatschutz	(NHV)		

	

Art.	20	Artenschutz		
2	Zusätzlich	zu	den	im	Bundesgesetz	über	die	Jagd	und	
den	Schutz	wildlebender	Säugetiere	und	Vögel	
genannten	gelten	die	wildlebenden	Tiere	der	im	
Anhang	3	aufgeführten	Arten	als	geschützt.	Es	ist	
untersagt,	Tiere	dieser	Arten	a.	zu	töten,	zu	verletzten	
oder	zu	fangen,	sowie	ihre	Eier,	Larven	,	Puppen,	
Nester	oder	Brutstätten	zu	beschädigen,	zu	zerstören	
oder	wegzunehmen;		

Gesetz	über	die	Jagd	und	den	Schutz	
wildlebender	Säugetiere	und	Vögel	des	
Kantons	Basel-Landschaft	(Jagdgesetz)		

	

§1	Zweck	und	Ziele		
1	Dieses	Gesetz	regelt	den	Vollzug	der	
bundesrechtlichen	Jagdgesetzgebung	und	ergänzt	sie.		
	

2 Es	will		

a. die	Artenvielfalt	und	die	Lebensräume	der	
einheimischen	und	der	ziehenden	
wildlebenden	Säugetiere	und	Vögel	im	Kanton	
erhalten;	 	

b. bedrohte	Arten	schützen	und	fördern;	

Verordnung	über	den	Schutz	der	
einheimischen	Pflanzen-	und	Tierarten	
(Artenschutzverordnung	Kanton	Basel-
Landschaft)		

	

§2	Geschützte	Tiere ..... 	
Es	ist	untersagt,	Tiere	dieser	Arten,	einschliesslich	
deren	Eier,	Larven,	Puppen,	Nester	und	Brutstätten,	
unberechtigt: a.	zu	erwerben,	zu	fangen,	zu	töten,	zu	
verletzten,	zu	verfüttern,	zu	beschädigen,	zu	zerstören	
oder	wegzunehmen;		


